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Der Prozess beginnt mit der Antrag-
stellung durch den Kunden bei Netz 
Burgenland GmbH (NB). Je nach 
Art der Anlage sind für den Bezug 
elektrischer Energie aus dem Netz 
und/oder die Einspeisung elektri-
scher Energie in das Netz jeweils 
separate Anträge zu stellen:  

● Antrag auf Netzzugang in Be-
zugsrichtung (Verbraucher, Spei-
cher mit Netzladung) wird durch 
Kunden gestellt (Kundenanfrage 
über Netzdienstleistung - KÜN), 
und/oder 

● Antrag auf Netzzugang in Ein-
speiserichtung wird durch Kunden 
gestellt (Antrag auf Abschluss eines 
Netzzugangsvertrags für Netzein-
speisung > 20 kVA) 

samt:  

- Projektdaten entsprechend An-
tragsformular (Allgemeine An-
gaben, Leistung, Betriebs-
weise, Lage, Grundstücke etc.) 

- Datum der geplanten/ ge-
wünschten Inbetriebnahme 

 
 
Anmerkung:  

Für Stromerzeugungs-, Verbrauchs- 

und Energiespeicheranlagen mit 

Anschluss in den Netzebenen 5, 6 

und 7 können einzelne Prozess-

schritte der Prozessphasen verein-

facht abgewickelt werden. Die An-

forderungen an die Reihung ent-

sprechend §99 (4) ElWG bleiben je-

denfalls aufrecht. 

 
Weiter mit Phase 1 

 
 
 
 
 
 
 
● Nach Einlangen des Antrages 
bzw. der Anträge auf Abschluss ei-
nes Netzzugangsvertrages erfolgt 
die Prüfung auf formelle und inhalt-
liche Vollständigkeit und Richtig-
keit, andernfalls Ergänzungsauffor-
derung durch NB.  
Bei Vollständigkeit und Richtigkeit: 
Erstellung eines vorläufigen An-
schlusskonzeptes entsprechend 
aktueller Netzsituation. 

● Antwortschreiben mit Übermitt-
lung des vorläufigen Anschlusskon-
zeptes (TOR):  

- technisch mögliche Anschluss-
leistung  

- inkl. Kostenschätzung 
- inkl. vorläufigem IBN-Termin  
- Aufforderung für Übermittlung 

der Erklärung zu Genehmigun-
gen und Bewilligungen gemäß 
§99 (4) ElWG  

- Vorlage für Erklärung zu Ge-
nehmigungen und Bewilligun-
gen gemäß §99 (4) ElWG liegt 
dem vorläufigen Anschlusskon-
zept bei (Beilage) 

 
weiter mit Phase 2 

 
 
 
 
 
 
 
● Phase 2 beginnt nach Übermitt-
lung der Bestätigung zu erforderli-
chen behördlichen Genehmigun-
gen und Bewilligungen gem. §99 (4) 
ElWG inkl. der geforderten Beilagen 
durch Kunden.  

● Nach Einlangen der vollständi-
gen Bestätigung zu erforderli-
chen behördlichen Bewilligun-
gen und Genehmigungen gem. 
§99 (4) ElWG inkl. der geforder-
ten Beilagen wird das gegen-
ständliche Vorhaben bei NB gem. 
§99 (4) ElWG gereiht. 

Als Reihungskriterium von Netz-
anschlussbegehren die einer be-
hördlichen Bewilligung und Ge-
nehmigung bedürfen, gilt der 
Zeitpunkt (Zeitstempel) des Ein-
langens der Bestätigung über 
das Vorliegen aller erforderli-
chen Genehmigungen und Bewil-
ligungen der jeweils zuständigen 
Behörden gemäß §99 (4) ElWG 
inkl. der geforderten Beilagen im 
Postfach der e-mail-Adresse  
netzreihung@netzburgenland.at 

Im Falle von Anlagen für die bestä-
tigt wird, dass für deren Errichtung 
keine behördliche Genehmigung 
erforderlich ist und die geforderten 
Beilagen an die e-mail-Adresse 
netzreihung@netzburgenland.at 
übermittelt wurden, gilt der Zeit-
punkt der Antragstellung als Rei-
hungszeitpunkt gemäß §99 (4) 
ElWG. 

Im Falle von Änderungen/Erweite-
rung bereits bestehender Stromer-
zeugungs-, Verbrauchs- oder Ener-
giespeicheranlagen innerhalb eines 
bestehenden Netznutzungsrechts 
(Bezugsleistung, Einspeiseleis-
tung) eines bereits bestehenden 
Netzzugangsvertrages, ist die Vor-
lage einer Erklärung über das Vor-
liegen aller behördlichen Genehmi-
gungen und Bewilligungen nicht er-
forderlich. Diesfalls ist keine zusätz-
liche Netzkapazitäten erforderlich 
und somit auch keine Reihung ge-
mäß §99 (4) ElWG durchzuführen. 

 
weiter mit Phase 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
● Bestätigungsschreiben über die 
Reihung des Vorhabens an den 
Kunden. 
 
● Allenfalls technische Abstimmung 
und Übermittlung weiterer erforder-
licher Unterlagen durch Kunden. 
 
● Aktualisierung der Anschlussbe-
urteilung auf Grundlage der aktuel-
len Netzsituation, Ermittlung der für 
den Netzzugang erforderlichen 
Netzausbauten und Erstellung des 
Netzzugangsvertrages mit Mess-
konzept und Rechenregeln inkl. frü-
hestmöglichem IBN-Termin. Vo-
raussetzung für die Erstellung des 
Netzzugangsvertrages ist eine Ver-
einbarung zwischen NB und APG 
über die Netzausbaumaßnahmen, 
sowie das Vorliegen der Messkon-
zepte und Rechenregeln gemäß 
§111 ElWG. 
 
Der Vertrag ist auflösend bedingt 
bei:  
- Nichteinhaltung der Bedingungen 
gemäß §99 (4) ElWG 
 - Kein Eingang der ersten Teilzah-
lung iHv 30% der gesamten Netz-
anschlusskosten innerhalb von 14 
Tagen nach Abschluss. 
 
● Kunde unterfertigt den Netzzu-
gangsvertrag. 
Rechnungslegung über 1.Teilbe-
trag der Netzanschlusskosten. 
Kunde überweist 1. Teilbetrag der 
Netzanschlusskosten. 
 
● Zahlungsbedingungen:  

- 1. Teilzahlung iHv 30% der 
Netzanschlusskosten 14 Tage 
nach Unterfertigung auflösend 
bedingt 

- 2. Teilzahlung iHv weiteren 
40% nach Rechnungslegung 
binnen 14 Tagen auflösend be-
dingt 

- 3.Teilzahlung iHv 30% nach 
Rechnungslegung binnen 14 
Tagen nach Fertigstellung des 
Netzausbaues und der An-
schlussanlage auflösend be-
dingt.  

 
weiter mit Phase 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
● Beginn der Planung und Durch-
führung erforderlicher Ausbauten 
des Verteilnetzes durch NB nach 
Bezahlung der 2. Teilzahlung. 
 
● Falls keine fristgerechte Zahlung 
des 2. Teilbetrages erfolgt, schriftli-
che Mitteilung, dass auflösende Be-
dingung in Kraft tritt und das Vorha-
ben nicht weiter berücksichtigt wird.  
 
● Fertigstellung der Ausbauten des 
Verteilernetzes und der Anschluss-
anlage durch NB 
 
● Bezahlung der 3. Teilzahlung 
durch Kunden nach Rechnungsle-
gung binnen 14 Tagen, Vertrag auf-
lösend bedingt bei Nichtbezahlung. 
 
Eine Rückerstattung der bezahlten 
Teilzahlungen bei Auflösung des 
Netzzugangsvertrages erfolgt nur 
insoweit, als die von NB getätigten 
Aufwände abgedeckt sind. 
 
● Inanspruchnahme des Netzan-
schlusses spätestens 60 Monate 
nach Fertigstellung der Netzanla-
gen von NB. 
 
● Falls keine fristgerechte Zahlung 
des 3. Teilbetrages erfolgt, schriftli-
che Mitteilung, dass auflösende Be-
dingung in Kraft tritt und das Vorha-
ben nicht weiter berücksichtigt wird. 
Falls keine Inanspruchnahme des 
Netzanschlusses innerhalb von 60 
Monaten nach Fertigstellung der 
Netzanlagen durch den Kunden er-
folgt, erfolgt die Mitteilung an den 
Kunden, dass bei Verstreichen der 
Nachfrist von weiteren 6 Monaten 
der NZV als aufgelöst gilt und die 
eingeräumte Kapazität nicht mehr 
zur Verfügung steht. Eine Rücker-
stattung der bezahlten Teilzahlun-
gen erfolgt nur insoweit, als die von 
NB getätigten Aufwände abgedeckt 
sind. 
 
weiter mit Phase 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
● Abschluss des Betriebsführungs-
übereinkommens (BFÜ) 
 
● Beginn des Betriebserlaubnisver-
fahrens gemäß TOR 
 
● Vorlage aller für die Erlaubnis zur 
Zuschaltung notwendigen Unterla-
gen durch Kunden 
 
● Erlaubnis zur Zuschaltung (sofern 
je Anlagenkategorie zutreffend) 
 
● Vorlage aller für die Betriebser-
laubnis notwendigen Unterlagen 
durch Kunden laut TOR 
 
● Ausstellung der Betriebserlaubnis 
durch NB und Inbetriebnahme 
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